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1. Entwurf

Resolution

„Kulturelles Erbe Europas“

Der 16. Konferenz der Regierungschefs

aus Anlass

15 Jahre Arbeitsgemeinschaft

Donauländer
Im Jahr 1998 veröffentlichte die Europäische Union das Programm „Euromed Heritage I“ anlässlich eines Treffens der Kulturminister der Euro-Mediterranen-Partnerschaft in Rhodos. Bei dieser Gelegenheit wurden insgesamt 16 Projekte definiert, die unter dem 

MEDA-Programm finanziert wurden. 

Die Prioritäten waren folgendermaßen definiert:


· Bewusstmachung des Kulturerbes des Mittelmeerraums durch Inventarisierung zur Förderung von Qualitätstourismus und zur Ermunterung des Networkings von Museen und anderen kulturellen Institutionen


· Austausch von Know-How und technischer Assistenz, besonders auf dem Gebiet der Konservierung des kulturellen Erbes und der institutionellen Hilfeleistung 


· Förderung des Wissens über das kulturelle Erbe in der Öffentlichkeit und bei den Entscheidungsträgern und Schaffung eines Instrumentariums von 
Know-How und Technologie zur Anwendung bei kulturellem Erbe des Mittelmeerraums


· Anbieten von Ausbildung in Fertigkeiten und Berufen für die Pflege des kulturellen Erbes

Die Arbeitsgemeinschaft Donauländer hat im Jahr 1998 das Projekt „Kulturstraße Donau“ zur Kofinanzierung durch die EU-Gemeinschaftsinitiative INTERREG II C erfolgreich eingereicht. 

Die Begründung, welche von der Europäischen Union durch die Genehmigung des Projektes bestätigt wurde, lautete:

„Die an der Donau liegenden Regionen umfassen verschiedenartige Landschaften sowie eine Vielfalt kultureller Lebensäußerungen und Lebensformen, die durch ethnische, sprachliche und religiöse Unterschiedlichkeit geprägt sind. Die Regionen weisen auch angesichts nationaler Gemeinsamkeiten individuelle Bauformen, eigenes Brauchtum, geographisch und ethnisch unterschiedliche Festkalender, eigenen Sprachen und Dialekte, individuelle musikalische Traditionen, spezifische religiöse Kultformen, unterschiedliche Handwerkstechniken, lokal und ethnisch verschiedenartige Esskulturen, typische regionale Produkte auf. 

Neu zu gründende Kulturparks und die Zusammenarbeit mit bereits bestehenden Kulturparks sollen einer Sicherung und wirtschaftlichen Verwertung dieser überkommene Besonderheiten, aber auch der gegenseitigen Bestärkung und dem Austausch von Know-How über folgenden Bereiche dienen:

· Erhaltung, Wiederherstellung und Schaffung kulturellen Vermögens,

· Austausch von Marketingmethoden,

· Schaffung von Netzwerken

Ziel des Projektes ist es, den kulturellen und wirtschaftlichen Wert gewachsener kultureller Phänomene der Bevölkerung ohne Romantik und Nostalgie bewusst zu machen, sie damit gegen massive Eingriffe zu sichern und einen ersten Anstoß für eine Erhaltung, Wiederherstellung und Öffnung für die Allgemeinheit zu geben. Neuartige kulturelle Dienstleistungen sollen das kulturelle Erbe in zeitgemäßer Form ergänzen. Auf diese Weise sollen das überkommene Kulturgut und neue entstehendes Kulturgut in einer sanften Weise und ohne Veränderung ihrer Besonderheit in eine neue wirtschaftliche Nutzung einbezogen werden. In der gleichen vorsichtigen Vorgangsweise soll auch die Landschaft in ökologisch-vorsorglicher und ihre Substanz erhaltender Weise genutzt werden. Kulturparks dienen somit einer Erneuerung der vorhandenen Lebensräume, Wohnlandschaften und Siedlungsstrukturen (Dorferneuerung und Stadterneuerung).“

Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Donauländer

· anerkennen die eminente Bedeutung der vom Programm Euromed-Heritage unterstützten Maßnahmen zur Rettung, Erhaltung und sanften touristischen Nutzung des reichen kulturellen Erbes der mediterranen Länder und unterstützen jegliche Form der nachbarschaftlichen Integration der davon erfassten Staaten und Regionen als eine der vornehmsten Aufgaben der Europäischen Union.


· weisen zugleich eindringlich auf die Tatsache, dass eine gezielte und finanziell ausreichend ausgestattete Hilfe der gleichen Art für eine große Zahl europäischer Staaten und Regionen von ebenso großer Bedeutung ist. 


· unterstreichen, dass rasche Maßnahmen der Rettung und Erhaltung des kulturellen Erbes besonders bei den neuen Mitgliedern der Europäischen Union, bei den Erweiterungskandidatenländern der Europäischen Union und Drittstaaten, die noch nicht als Erweiterungskandidaten definiert sind, notwendig sind.

· betonen die für das Mediterraneum sowie auch für Ost- und Südosteuropa ähnlich gelagerte Zielsetzung der Unterstützung des kulturellen Erbes, nämlich die über die identitätsstiftende und bewahrende Funktion hinausreichende wirtschaftliche Funktion der regionalen Entwicklung im Interesse der wirtschaftlichen und sozialen Ausgewogenheit und Nachhaltigkeit. 

· appellieren daher an die Europäische Union

· dem Programm Euromed-Heritage analoge, finanziell ausreichend ausgestattete Programme zu schaffen, welche die Drittstaaten und deren Regionen in die Lage versetzen, allein oder in Zusammenarbeit mit Partnern ihr gefährdetes oder nicht ausreichend nutzbares kulturelles Erbe für die erwähnten Zwecke zu retten, erhalten, pflegen und einer sanften Nutzung zu unterziehen; 

· im Rahmen der EU-Strukturprogramme sowie in den Programmen des Neuen Nachbarschaftsinstruments (NNI) ferner bei den Heranführungsinstrumenten wie CARD und TACIS Richtlinien zu schaffen, welche die von den Programmen erfassten Staaten und Regionen in die Lage versetzen, allein oder in Zusammenarbeit mit Partnern ihr gefährdetes oder nicht ausreichend nutzbares kulturelles Erbe für die erwähnten Zwecke zu retten, erhalten, pflegen und einer sanften Nutzung zu unterziehen;

· sehen in einer solchen Programmatik der Europäischen Union einen unverzichtbaren Beitrag zum kulturellen und historischen Reichtum Europas sowie zur Sicherung des sozialen und ethnischen Friedens in Europa.
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